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Veranlasste Leistungen 

Neufassung der Heilmittel-Richtlinie: Zugang 
zur Heilmittelbehandlung für Menschen mit 
dauerhaften schweren Behinderungen sowie 
für Kinder und Jugendliche wird erheblich er-
leichtert 

Berlin, 20. Januar 2011 – Menschen mit dauerhaften schweren Be-
hinderungen können künftig ohne erneute Überprüfung des Behandlungs-
bedarfs eine langfristige Genehmigung von Heilmittelbehandlungen von 
ihrer gesetzlichen Krankenkasse bekommen. Darüber hinaus ist für Kinder 
und Jugendliche mit einer besonders schweren und langfristigen 
funktionellen und strukturellen Schädigung und Beeinträchtigung der Aktivi-
täten künftig auch ohne Verordnung eines Hausbesuchs eine Heilmittel-
behandlung in bestimmten Einrichtungen außerhalb der Praxis möglich. Das 
hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin 
beschlossen. 

Die bisherige Regelung sah vor, dass auch bei wiederholten langfristig not-
wendigen Verordnungen immer wieder eine besondere ärztliche Be-
gründung mit prognostischer Einschätzung des Gesundheitszustandes ein-
geholt werden musste. Da dies künftig nicht mehr erforderlich ist, werden 
vor allem diejenigen Versicherten entlastet, die beispielsweise eine dauer-
haft behandlungsbedürftige funktionelle oder strukturelle Schädigung 
haben. Die langfristige Genehmigung soll nun mindestens ein Jahr lang 
gelten. 

Mit der neugeschaffenen Möglichkeit der Heilmittelbehandlung außerhalb 
der Praxis ohne vorherige Verordnung eines Hausbesuchs – dies kann 
unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Regelschule sein – soll der 
Lebenswirklichkeit behinderter Kinder, Jugendlicher und deren Eltern 
Rechnung getragen werden, denen es bei ganztägiger Unterbringung in 
einer Tageseinrichtung nur schwer möglich ist, eine Heilmittelpraxis aufzu-
suchen. 

„Mit der Neufassung der Heilmittel-Richtlinie des G-BA wird ein Beitrag dazu 
geleistet, insbesondere Kindern und Jugendlichen, die unter dauerhaft be-
handlungsbedürftigen Schädigungen leiden, die Alltagsbewältigung zu er-
leichtern“, sagte Dr. Rainer Hess, unparteiischer Vorsitzender des G-BA. 

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur 
rechtlichen Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung 
und Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext und 
eine Beschlusserläuterung werden in Kürze im Internet veröffentlicht unter: 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zum-aufgabenbereich/34/ 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der ge-
meinsamen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der 
medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit 
des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische 
Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Kranken-
kassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements 
und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de 


